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Anlage 1: Systemnutzungsvertrag 

 

 

 

 

 

 

 
zwischen 

Strom- /Gasversorgung Angermünde GmbH 
Berliner Straße 1 
16278 Angermünde 
 

- nachstehend „Netzbetreiber“ genannt - 

und 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

- nachstehend „Geschäftspartner“ genannt - 

- einzeln oder zusammen „Vertragspartner“ genannt - 
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§ 1 
Nutzung 

 
Der Netzbetreiber gewährt unter Geltung der „OZM Nutzungsbedingungen für das Online-
zugriffssystem“ (im Folgenden „Geschäftsbedingungen“ genannt) den in Anhang 1 aufge-
führten und durch den Geschäftspartner benannten vertretungsberechtigten Personen die 
Nutzung des Onlinezugriffsystems. 

 

§ 2 
Vertragsbestandteile 

 
1. Die bei Vertragsabschluss gültigen Geschäftsbedingungen und Netzzugangsbedin-

gungen des Netzbetreibers sind wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages.  

2. Im Falle von Abweichungen und / oder Widersprüchen zwischen den Bestimmungen 
dieses Vertrages und den Geschäftsbedingungen und / oder den Netzzugangsbe-
dingungen des Netzbetreibers haben die Bestimmungen dieses Vertrages Vorrang 
vor den übrigen Bestimmungen.  

3. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages ist auf Bestand und 
Fortdauer dieses Vertrages ohne Einfluss. Die Parteien verpflichten sich, alsdann die 
unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst nahe 
kommende, wirksame Regelung zu ersetzen und sich so zu stellen, als sei diese 
wirksame Regelung von Anfang an, d. h. ab dem Zeitpunkt der Unwirksamkeit, ver-
einbart worden. Entsprechendes gilt, wenn eine Vertragsbestimmung sich als un-
durchführbar herausstellt oder wenn nachträglich eine Regelungslücke identifiziert 
wird, die nach dem gewissenhaften Verständnis der Parteien einer Regelung bedarf.  

 
 

§ 3 
Vertragslaufzeit 

 
Dieser Vertrag tritt mit Unterschrift beider Parteien in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit. 
 
 
[Ort], den  [Ort], den 
 
 
 
 
...................................................... ...................................................... 
Netzbetreiber  (Geschäftspartner) 
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Anhang 1: Nutzungsberechtigte Personen für das Onlinezugriffssysteme  
 

1. Herr/Frau:       
Unternehmen:       
Ort:       
Straße:       
Telefon:       
Fax:       
E-Mail:       
 

2. Herr/Frau:       
Unternehmen:       
Ort:       
Straße:       
Telefon:       
Fax:       
E-Mail:       
 

3. Herr/Frau:       
Unternehmen:       
Ort:       
Straße:       
Telefon:       
Fax:       
E-Mail:       
 

4. Herr/Frau:       
Unternehmen:       
Ort:       
Straße:       
Telefon:       
Fax:       
E-Mail:       
 

5. Herr/Frau:       
Unternehmen:       
Ort:       
Straße:       
Telefon:       
Fax:       
E-Mail:       
 

6. Herr/Frau:       
Unternehmen:       
Ort:       
Straße:       
Telefon:       
Fax:       
E-Mail:       
 


